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Schleswig, den 27.05.2024

Gemeinde Manhagen:
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde Manhagen für ein Gebiet in 
Manhagen, südlich von Manhagen, nördlich von Sievershagen, östlich der Auto-
bahn und westlich der Verbindungsstrasse - Solarpark -
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Müller,

unsere Stellungnahme vom 03.03.2023 wurde sinngemäß in die Begründung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 der Gemeinde Manhagen übernommen. Sie ist weiterhin gültig.
Wir weisen erneut darauf hin, dass vor dem Beginn von Erdarbeiten die Fläche durch das 
Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein untersucht und vorhandene Denkmale ge-
borgen und dokumentiert werden müssen. Alternativ könnte auch eine Bauweise ohne 
Bodeneingriffe (z.B. keine Planierarbeiten o.ä.) genutzt werden. Auf der gesamten über-
planten Fläche ist grundsätzlich auf eine möglichst eingriffsarme Bauweise und während 
des Baus nach Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahrgassen zu achten, um die Boden-
belastung so gering wie möglich zu halten.
Der Planungsträger hat sich bereits mit dem Archäologischen Landesamt in Verbindung 
gesetzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Lt. Absprache soll mit Betonfundamen-
ten gearbeitet werden. Dem Archäologischen Landesamt ist die detaillierte Ausführungs-
planung frühzeitig mitzuteilen, um das genaue Vorgehen abzusprechen.
Zuständig ist weiterhin Herr Christoph Unglaub (Tel.: 04551 - 8948674; Email: chris-
toph.unglaub@alsh.landsh.de).
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski
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